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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Arbeitslosenversicherung (ALV)

In Erfüllung der Motion Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 16.3457) legte der Bundesrat dem
Parlament im Mai 2019 eine Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vor, mit
der die Bestimmungen zur Kurzarbeit vereinfacht werden sollten. Neu sollen
Arbeitnehmende bei Kurzarbeits- (KAE) sowie bei Schlechtwetterentschädigungen
(SWE) nicht mehr verpflichtet sein, eine Zwischenbeschäftigung zu suchen. Da die
Arbeitnehmenden während der Kurzarbeit immer bereit sein müssten, ihre vollständige
Tätigkeit wieder aufzunehmen, sei eine solche Zwischenbeschäftigung in der Praxis
bereits bisher von geringer Bedeutung gewesen, erklärte der Bundesrat. Dank einer
raschen Umsetzung der E-Government-Strategie für die ALV sollte zudem die
administrative Abwicklung von Anträgen für entsprechende Entschädigungen
erleichtert werden. Überdies soll zukünftig der Bundesrat über eine Verlängerung der
Zulassung für KAE entscheiden, ohne dabei die bisher notwendige Voraussetzung einer
«erheblichen Arbeitslosigkeit» berücksichtigen zu müssen. Da die KAE vor allem
präventiv wirken sollten und eine entsprechende Evaluation zu lange dauere, solle diese
Klausel abgeschafft werden, erklärte der Bundesrat. 

Zuvor hatten sich zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 48 Organisationen an der
Vernehmlassung zur Vorlage beteiligt. Einverstanden hatten sich die Teilnehmenden mit
der Abschaffung der Pflicht zur Zwischenbeschäftigung gezeigt, bezüglich der
elektronischen Informationssysteme hatten verschiedene Kantone vor allem auf
praktische Probleme hingewiesen. Die SP und der SGB hatten die Änderung der
Voraussetzungen zur Verlängerung der Höchstbezugsdauer als unpraktikabel eingestuft
und in der Folge abgelehnt. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2019 behandelte der Nationalrat die Vereinfachung der
Bestimmungen zur Kurzarbeit im Arbeitslosenversicherungsgesetz. Die Änderungen
seien geringfügig und entsprächen «faktisch Anpassungen des Gesetzes an die Praxis»,
fasste Kommissionssprecher Pardini (sp, BE) die Vorlage zusammen. Zwar habe es in der
Kommission Anträge gegeben, die das AVIG «auf den Kopf stellen wollten», die
Kommission sei jedoch der Meinung, dass dazu eine Totalrevision des Gesetzes mit
einer umfassenden Vernehmlassung bei Parteien und Wirtschaftsverbänden nötig sei.
Eine solche grosse Veränderung stelle nun zum Beispiel der Einzelantrag Glarner (svp,
AG) dar, den die Kommission zuvor als Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG) abgelehnt
habe. Andreas Glarner beantragte dem Rat unter anderem, die Möglichkeit der Führung
von privaten Kassen abzuschaffen. Es könne nicht sein, dass die Gewerkschaften mit
der Führung von Arbeitslosenkassen viel Geld verdienten, zumal ihre
Verwaltungsaufwände überproportional gestiegen seien, erklärte der Antragssteller.
Überdies warf er den Gewerkschaften vor, die Arbeitslosigkeit zu fördern – etwa durch
die Befürwortung der Personenfreizügigkeit und von grosszügigen Asylverfahren –, um
mehr Geld zu verdienen. In der Folge entwickelte sich hierzu eine ausführliche Debatte
mit zahlreichen Fragen von Mitgliedern der SVP-Fraktion.
In der Detailberatung folgte der Nationalrat überall der Kommissionsmehrheit und
somit weitgehend der bundesrätlichen Botschaft. Arbeitnehmende sollen bei
Kurzarbeits- (KAE) sowie bei Schlechtwetterentschädigungen (SWE) folglich nicht mehr
verpflichtet sein, eine Zwischenbeschäftigung zu suchen. Zudem soll zukünftig der
Bundesrat über eine Verlängerung der Zulassung für KAE entscheiden und sich dabei
auf die Differenz der aktuellen Anzahl Voranmeldungen für KAE zu den entsprechenden
Zahlen sechs Monate zuvor sowie auf die Arbeitsmarktprognosen des Bundes stützen.
Hier lehnte der Rat einen Minderheitsantrag Marra (sp, VD) ab, gemäss dem aufgrund
der Reaktionen aus den Kantonen eine «hohe und andauernde Arbeitslosigkeit» als
einziges Kriterium für die Verlängerung der Höchstdauer von KAE hätte verwendet
werden sollen. Den Antrag Glarner sowie Minderheitsanträge von Thomas Aeschi für
eine Verpflichtung der Arbeitslosenkassen, zur Schaffung von Transparenz jährlich eine
Bilanz und eine Erfolgsrechnung vorzulegen sowie ihre internen Haftungsverhältnisse zu
regeln, für eine Präzisierung der Rolle der Aufsichtskommission bezüglich der
Jahresrechnung und des Jahresberichtes sowie für eine Verkleinerung der
Aufsichtskommission auf fünf Mitglieder, lehnte der Nationalrat ebenfalls allesamt ab.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Die beiden Kommissionssprecher hatten zuvor noch einmal betont, dass solche
potenziell weitreichenden Änderungen in einer Gesamtrevision des AVIG vorgenommen
werden müssten.
In der Gesamtabstimmung nahm der Rat die Vorlage mit 184 Stimmen einstimmig an.
Gleichzeitig schrieb er die Motion Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 16.3457), die diesem
Bundesratsgeschäft zugrunde lag, stillschweigend ab. 2

Wie zuvor der Nationalrat schuf auch der Ständerat in seiner Behandlung des
Bundesratsgeschäfts zur Vereinfachung der Bestimmungen zur Kurzarbeit im
Arbeitslosenversicherungsgesetz kaum Änderungen zur bundesrätlichen Version oder
Differenzen zum Erstrat. Mit 35 zu 6 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ergänzte er aber eine
Klausel, gemäss der die Kantone auf eigenen Wunsch und auf eigene Rechnung mittels
Schnittstelle auf die Daten des Bundes zu den Unterstützungsmassnahmen nach AVIG
zugreifen können sollen. Städte und Gemeinden böten nach Auslaufen der
Bundesmassnahmen häufig selbst solche Unterstützungsleistungen an, wobei die
Kantone dazu bisher auf das Bundessystem hätten zugreifen können, erklärte
Kommissionssprecher Peter Hegglin (cvp, ZG). Wegen des Datenschutzes und der
Komplexität des Systems wäre dies zukünftig nicht mehr möglich, weshalb die Kantone
selbst teure entsprechende Systeme anschaffen müssten. 
Mit 43 Stimmen sprach sich der Ständerat nachfolgend einstimmig und ohne
Enthaltungen für die Revision des AVIG aus. Stillschweigend schrieb er auch die Motion
Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 16.3457) ab. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2020 beriet der Nationalrat die verbliebene Differenz in der
Vorlage für eine Vereinfachung der Bestimmungen zur Kurzarbeit im
Arbeitslosenversicherungsgesetz. Markus Ritter (cvp, SG) erklärte für die WAK-NR, dass
die vom Ständerat geschaffene Bestimmung die Arbeitslosenversicherung gesetzlich
verpflichten würde, alle 26 unterschiedlichen kantonalen Systeme einzubinden. Dies
würde die Systemkomplexität eines IKT-Schlüsselprojekts erhöhen, die
Umsetzungsfristen des Systems gefährden und Mehrkosten verursachen. 23 Kantone
hätten sich indes auch für die Streichung des entsprechenden Artikels ausgesprochen.
Die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (VDK) habe deshalb vorgeschlagen, mit den
betroffenen Kantonen massgeschneiderte und finanziell tragbare Lösungen, an denen
sich auch der Bund finanziell beteiligen würde, auszuarbeiten. Folglich beantragte die
Kommission diesbezüglich mit 17 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen, auf die neue
Bestimmung des Ständerates zu verzichten. Stillschweigend stimmte der Nationalrat
diesem Antrag zu. 

Noch in der Frühjahrssession 2020 bereinigte der Ständerat die Vorlage. Bundesrat
Parmelin bestätigte gegenüber dem Ständerat die vom Leiter der Direktion für Arbeit im
SECO mündlich gemachte Aussage, wonach auch für die noch fehlenden Kantone
«massgeschneiderte, finanziell tragbare, zeitgerechte und verbindliche Lösungen auch
unter finanzieller Beteiligung des Bundes» erarbeitet würden. Daraufhin nahm die
kleine Kammer die nationalrätliche Version ohne entsprechende Regelung
stillschweigend an. Zur Schlussabstimmung, die in der dritten Sessionswoche geplant
gewesen wäre, kam es jedoch aufgrund der Unterbrechung der Session nicht mehr. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2020 standen schliesslich die Schlussabstimmungen zur
Vereinfachung der Bestimmungen zur Kurzarbeit im Arbeitslosenversicherungsgesetz
an. Zwar hatte sich die Situation der Kurzarbeit in der Zwischenzeit stark verändert, war
doch die Anzahl Kurzarbeitbeziehende aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns so
stark gestiegen wie nie zuvor. Diskutiert wurde in den Räten zu diesem Geschäft aber
nicht mehr, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier schritten sofort zur
Abstimmung: Einstimmig (197 zu 0 Stimmen sowie 45 zu 0 Stimmen) hiessen beide Räte
die Vereinfachung der Bestimmungen zur Kurzarbeit gut. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

1) BBL 2019, S. 4413 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung vom 7.2.19
2) AB NR, 2019, S. 1634 ff.
3) AB SR 2019, S. 1258 ff.
4) AB NR, 2020, S. 29 f.; AB SR, 2020, S. 128 f.
5) AB NR, 2020, S. 1180; AB SR, 2020, S. 626
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